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10.
Aktualisierung der städtebaulichen 
Analyse und Bestandsbewertung

Das Erhaltungssatzungsgebiet „Historischer Stadtkern“ Wörlitz besteht seit 
1991 und wurde von der damals eigenständigen Stadt Wörlitz beschlossen. 
Das Erhaltungssatzungsgebiet konzentrierte sich zunächst nur auf den 
historischen Siedlungskern, der Geltungsbereich der Erhaltungssatzung 
erfuhr aber mehrfach eine Erweiterung bis zum heutigen Stand. 

10.1.	 Analyse der städtebaulichen Situation und des 
Gebäudebestandes

Gebäudebestand

Das ISEK Wörlitz differenziert typologische Unterschiede des Gebäude-
bestandes entlang der städtebaulichen Entwicklung des Ortes. Diese 
beginnt im Gründungskern rund um den Markplatz und die Kirche, 
gefolgt von der ersten Erweiterung entlang der Erdmannsdorffstraße. In 

Erhaltungssatzungsgebiet

"Historischer Stadtkern" Wörlitz

bisheriger Geltungsbereich

Abb. 15:	  Erhaltungssatzungsgebiet „Historischer Stadtkern“ Wörlitz
Quelle:	 Eigene Bearbeitung (Kartengrundlage: ALKIS_WFS_OpenData © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2023)

Abb. 16:	 Denkmalgeschütze Gebäude im Erhaltungssatzungsgebiet Wörlitz
Quelle:	 Eigene Bearbeitung (Kartengrundlage: ALKIS_WFS_OpenData © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2023)
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diesen Bereichen sind besonders viele denkmalgeschützte Gebäude zu 
finden, teilweise repräsentative Großimmobilien wie Rathaus, Brauerei 
oder Domäne sowie große ehemalige Bauernhöfe. Die nächsten 
Entwicklungsetappen folgten nach Westen und Süden entlang des Alten 
Walls, der Hainichtengasse und später am Anger sowie entlang der 
Neuen Reihe und der Forster-Straße. Jüngere Siedlungsentwicklungen 
fanden zuletzt in Richtung Bahnhof statt. Die baulichen Entwicklungen im 
Einfamilienhausgebiet und dem DDR-Geschosswohnungsbau aus dem 
20. Jahrhundert sind nicht Teil des Erhaltungsatzungsgebietes.	

Im Rahmen der hier vorliegenden Evaluierung und Fortschreibung erfolgte 
wie in Oranienbaum eine Neuerfassung des Sanierungsstands durch eine 
grobe Begutachtung aller äußeren Gebäudeteile, die vom öffentlichen 
Raum aus sichtbar waren. Da das Erscheinungsbild als städtebauliches 
Gesamtensemble für die Städtebauförderung im Mittelpunkt steht, 
erscheint diese Methode hinreichend, um genaue Erkenntnisse zu liefern. 

Hinsichtlich des Sanierungsstandes lässt sich eine positive Entwicklung in 
den letzten 10 Jahren verzeichnen. Die Anzahl der sanierten Gebäude hat 
deutlich zugenommen und beträgt nunmehr 273 von 385 Gebäuden12. 
Abgenommen hat die Anzahl an teilsanierten Objekten, der Wert hat sich 
fast halbiert. Die Anzahl der unsanierten Gebäude hat sich nur wenig 
verändert. 

12 
Anmerkung: Im ISEK Wörlitz 
wurden 398 Gebäude 
erfasst, d.h. 13 mehr als 
bei der Erfassung 2023. 
Aufgrund fehlenden 
Datenbestandes konnte 
die Erfassung von 2013 
nicht fortgeschrieben 
und aktualisiert werden. 
Die geringe Abweichung 
von 4% ist für die 
grundsätzlichen Aussagen 
vernachlässigbar.
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Daraus lässt sich schlussfolgern, dass es in Wörlitz vor allem in teilsanierten 
Gebäuden Verbesserungen gab. Bei der Kompletterfassung zeigte sich 
aber auch, dass wie im Erhaltungssatzungsgebiet in Oranienbaum die 
Sanierungsbemühungen der Eigentümerinnen und Eigentümer teilweise 
nicht dem gestalterischen Anspruch aus dem Weltkulturerbe entsprechen, 
was künftig durch eine bessere und frühzeitigere Beratung vermieden 
werden könnte. Daher sollte der Einsatz von Fördermitteln in der Zukunft 
stärker an baukulturellen und gestalterischen Aspekten orientiert werden 
und z.B. die Korrektur von Baufehlern und Gestaltdefiziten mit umfassen. 

Abb. 17:	 Sanierungsstand Erhaltungssatzungsgebiet Wörlitz im Vergleich
Quelle:	 Eigene Erfassung und ISEK Wörlitz 2014

Sanierungsstand Gebäude

saniert

teilsaniert

unsaniert

Abb. 18:	 Übersicht über den Sanierungsstand der Gebäude im Erhaltungssatzungsgebiet Wörlitz
Quelle:	 Eigene Bearbeitung (Kartengrundlage: ALKIS_WFS_OpenData © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2023)



Büro für Siedlungserneuerung / WohnBund-Beratung Dessau

49WÖRLITZ

Gebäudeleerstand
Im ISEK Wörlitz 2014 erfolgte keine Erfassung der Leerstände, so dass ein 
Vergleich zur heutigen Situation nicht möglich ist. Im Zuge der aktuellen 
Erfassung wurden rund 30 Komplettleerstände und fünf unsanierte 
Gebäude mit Handlungsbedarf identifiziert. Dabei zeigen sich große 
Überschneidungen mit unsanierten Gebäuden, die sich häufig an 
städtebaulich exponierten Stellen befinden oder es handelt sich um 
unbedingt erhaltenswerte Großstrukturen (z.B. Domäne, Brauerei, Gelbes 
Haus, Gaststätte zur Weintraube ...).

Öffentlicher Raum und Verkehrserschließung
Der öffentliche Raum in Wörlitz ist maßgeblich durch den Park 
und die historische Struktur geprägt. Innerhalb des Erhaltungs-
satzungsgebietes gibt es wenig Grünräume abseits des Parks, dafür 
viel Natursteinpflasterflächen, die sich teilweise in Konkurrenz zu den 
Anforderungen der Barrierefreiheit befinden. Im Jahr 2020 erfolgte eine 
Neubepflanzung des Marktes, weshalb dieser momentan ebenfalls wenig 
Grün und auch wenig Verschattung bietet. Die historischen Parkanlagen 
sind ein attraktives Freiraumangebot, das gut gepflegt aber vor allem 
in der wärmeren Jahreszeit und an den Wochenenden sehr stark von 
Touristen genutzt wird. Die öffentlichen Straßen und Platzräume konnten 
in den letzten Jahrzehnten komplett erneuert werden, so dass hier wenig 
Handlungsbedarf besteht.

Komplettleerstand / dringender Handlungsbedarf

unsaniertes Gebäude mit Handlungsbedarf

Abb. 19:	 Überblick über erfasste Komplettleerstände im Erhaltungssatzungsgebiet Wörlitz
Quelle:	 Eigene Bearbeitung (Kartengrundlage: ALKIS_WFS_OpenData © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2023)
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Die verkehrliche Erschließung des Erhaltungssatzungsgebiets für den KFZ-
Verkehr erfolgt über Kreisstraßen. Für den Fremdenverkehr, insbesondere 
zu Großveranstaltungen, steht ein Großparkplatz am Park im Westen 
der Stadt zur Verfügung, welcher in den nächsten Jahren umgestaltet 
werden soll. Kleinere Stellplatzanlagen befinden sich am Eichenkranz 
und an vielen Stellen im historischen Ortskern. Ein zentral gesteuertes 
Parkraummanagement besteht bislang noch nicht. Besonders 
problematisch ist die Lenkung des touristischen Besucherverkehrs in 
Richtung Großparklatz über die Neue Reihe, Erdmannsdorffstraße und 
die historische Friederikenbrücke.

Für den öffentlichen Personenverkehr gibt es die Welterbelinie 304. Die 
Busse fahren in der Hauptverkehrszeit im Stundentakt. In der Hauptsaison 
verkehrt zudem die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn 5-6 x am Tag, der 
Haltepunkt liegt am Südrand des Erhaltungssatzungsgebietes.

Deutlich an Bedeutung gewonnen hat der (vornehmlich) touristische 
Radverkehr auf dem Elbe-Radweg aus Richtung Dessau, Coswig 
und Lutherstadt Wittenberg. Hier zeigt sich aber weiterer Bedarf an 
Abstellanlagen und Serviceinfrastruktur für Radfahrende. 

Für das Erhaltungssatzungsgebiet gelten auch die im IGEK festgehaltenen 
Entwicklungsziele zur Mobilität:

−	 Ausbau von Radwegen und Radinfrastruktur für den Tourismus und 
den Alltags- und Schülerverkehr

Sanierungsstand im öffentlichen Raum

sanierte öffentliche Räume

Abb. 20:	 Sanierungsstand des öffentlichen Raums im Erhaltungssatzungsgebiet Wörlitz (ohne die Partien 

des Wörlitzer Parks)
Quelle:	 Eigene Bearbeitung (Kartengrundlage: ALKIS_WFS_OpenData © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2023)
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−	 Erhalt und Stärkung des öffentlichen Personen Nahverkehrs (ÖPNV)

−	 Reduzierung der innerörtlichen Durchfahrtsgeschwindigkeiten

−	 Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität.

10.2.	Einwohnerentwicklung und Bewohnerschaft 
Der Ortsteil Wörlitz schrumpft schneller als die Gesamtstadt, zwischen 
2011 und 2022 verlor der Ortsteil 121 Einwohner, was einem 
Einwohnerrückgang von über 8% entspricht. Leider finden sich im ISEK 
Wörlitz 2014 keine Einwohnerdaten zum Erhaltungssatzungsgebiet, so 
dass hier keine Aussage zur Einwohnerentwicklung im Vergleich getroffen 
werden kann.

Die Einwohnerstruktur im Erhaltungssatzungsgebiet weist nur geringe 
Unterschiede zu den betrachteten Vergleichsräumen des Ortsteils Wörlitz, 
zur Gesamtstadt und zum Landkreis auf. Die Tendenz zur Überalterung, 
die im ISEK Wörlitz 2014 bereits benannt wurde, hält an. 

Abb. 21:	 Einwohnerentwicklung Wörlitz im Vergleich (Stand jeweils 31.12.2022)
Quelle:	 ISEK Oranienbaum, ISEK Wörlitz, Stadt Oranienbaum-Wörlitz und Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Abb. 22:	 Altersstruktur Wörlitz im Vergleich
Quelle:	 Stadt Oranienbaum-Wörlitz und Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
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10.3.	Einrichtungen der Daseinsvorsorge
Hinsichtlich der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ist Wörlitz gut 
ausgestattet. Kita und Hort sind in der neu gebauten Einrichtung „Villa 
Sonnenschein“ vereint und die „Luisenschule“ ist als Grundschule 
mittelfristig im Bestand gesichert.13 Mit der Eröffnung einer kleinen 
Nahversorgungseinrichtung nach dem Konzept „Tante Enso“ wurde das 
Defizit in der Nahversorgungssituation weitgehend gelöst. Der Ort bleibt in 
seinen Angeboten der Nahversorgung aber stark touristisch ausgerichtet, 
so auch die Angebote im Gast- und Hotelleriegewerbe.14

Defizite bestehen in der medizinischen Versorgung, die ebenfalls von 
Überalterung und den Herausforderungen des Generationswechsels 
geprägt sind. Zudem gibt es in Wörlitz keine Angebote des Wohnens im 
Alter mit Pflegeanbindung. Die Schaffung solcher Angebote ist eine 
wichtige Entwicklungsaufgabe und eventuell Chance für leerstehende 
Großimmobilien im Erhaltungssatzungsgebiet.

13 
Integriertes gemeindliches 

Entwicklungskonzept 
(2023), S. 74 f.

14 
Ebd., S. 99 f.

IGEK Oranienbau-Wörlitz
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Abb. 23:	 Orte der Daseinsvorsorge in Wörlitz
Quelle:	 Eigene Bearbeitung (Kartengrundlage: DTK10 © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2022)
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10.4.	Einsatz der Städtebaufördermittel im  
Zeitraum 2014 bis 2022

Die Auswertung der durchgeführten Fördermaßnahmen der Städte-
bauförderung zeigen, dass insgesamt 2.451.689,09 Euro Fördermittel 
eingesetzt wurden.  Die Verteilung zeigt die folgende Abbildung:

Abb. 24:	 Überblick zu den Förderschwerpunkten im Erhaltungssatzungsgebiet 

Wörlitz im Zeitraum 2014 bis 2022
Quelle:	 SALEG (2023)

Abb. 25:	 Geförderte Objekte zwischen 2014 und 2022 im Erhaltungssatzungsgebiet Wörlitz
Quelle:	 Eigene Bearbeitung (Kartengrundlage: ALKIS_WFS_OpenData © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2023)
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Im Fokus des Mitteleinsatzes lagen Erschließungsmaßnahmen im öffent-
lichen Raum inkl. der Straßenbeleuchtung. In die sechs Maßnahmen 
(Bahnhofsstraße, Mühlweg, Bergstückenweg, Georg-Förster-Straße 
und Gänseanger) investierte die Stadt fast 82% der Fördermittel. Die 
Ordnungsmaßnahmen erfolgten vorrangig in der Domäne.

Nicht unbedeutend für die Verbesserung des Ortsbildes und den 
Sanierungszustand der Gebäude war die Förderung von 30 kleinteiligen 
Maßnahmen, in die Zuschüsse von insgesamt 222.580,17 Euro flossen. 

Setzt man auch hier wie in Oranienbaum einen Verstärkungsfaktor bei den 
privaten Maßnahmen von 1 : 4 bis 1 : 6 an, so wurden im Fördergebiet 
durch private Eigentümerinnen oder Eigentümer Gesamtinvestitionen 
zwischen 0,9 Mio. Euro und 1,3 Mio. Euro getätigt.
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11.
Evaluierung und Aktualisierung der Ziele 
für das Fördergebiet

Das ISEK Wörlitz 2014 nennt fünf prioritäre Entwicklungsziele:

–– Sicherung, Erneuerung, Aufwertung und Ergänzung vorhan-
dener Bausubstanz und Schließung von Baulücken

–– Bewahrung der überlieferten Relation zwischen bebauten 
Flächen und Freiräumen

–– Stärkung des Gartenreichs und der Stadt als Wirtschaftsfaktor

–– Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur

–– Umsetzung einer energetischen Stadterneuerung

Diese bleiben im Wesentlichen erhalten und werden in den weiteren 
Ausführungen des ISEK Wörlitz 2014 ab Seite 51 weiter in vier Zielen und 
allgemeinen Handlungsschwerpunkten konkretisiert.

Erhaltung der städtebaulichen Eigenart und  
Steigerung der Lebensqualität

–– Erhaltung der historischen Bebauung und Umgestaltung der 
öffentlichen Räume

–– Verbesserung des Stadtbildes

–– Stärkung des historischen Stadtkerns als Wohnstandort und 
touristischen Anziehungspunkt

–– Reaktion auf den demografischen Wandel und Schaffung von 
entsprechenden Angeboten

–– Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudebestandes 
unter denkmalpflegerischen und energetischen Aspekten

–– Besonderer Schutz gegen Wetterextreme innerhalb und 
außerhalb der Gebäude

Ziel des Handlungsfeldes ist der Erhalt der historischen, schützenswerten 
Bausubstanz und städtebaulichen Struktur. Gleichzeitig soll der Stadtkern 
als Wohnstandort und touristischer Anziehungspunkt gestärkt werden und 
den neuen Herausforderungen von Klimawandel und Klimaanpassung 
Rechnung getragen werden. Die Harmonisierung der Anforderungen 
an historische, denkmalgeschützte und energetische Sanierung ist eine 
zentrale Zukunftsaufgabe. Die größte Aufgabe bleibt die Reaktivierung 
und Sanierung baulicher Großstrukturen (Weintraube, Brauerei, Domäne. 
Gelbes Haus) mit dem Ziel, die Angebotsvielfalt, insbesondere für 
Tourismus und das Wohnen im Alter zu stärken.
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Verbesserung der Verkehrsbedingungen und  
Erhöhung der Freiraumqualität

–– Flächeneffiziente Erschließung

–– Ausbau des Verkehrs- und Parkraumleitsystems

–– Umgestaltung der „restlichen“ öffentlichen Straßen, Wege und 
Plätze

–– Erhaltung der öffentlichen und privaten Freiflächen

–– Erweiterung der Baumpflanzung an ausgewählten Standorten

–– Zurückführung von Randflächen nach Gebäudeabbrüchen in 
Ackerflächen

Die Zielstellung des Handlungsschwerpunktes ist die Freiraumgestaltung, 
die Stärkung des umweltverträglichen Verkehrs und der Erhalt der 
Landschaft als Teil des denkmalgeschützten Gartenreiches. Als solche 
bleiben die Ziele bestehen. Die Gestaltung des öffentlichen Raumes kann 
aufgrund der Fortschritte in den vergangenen zehn Jahren weniger stark 
priorisiert werden. Die Stärkung der umweltverträglichen Mobilität bleibt 
eine zentrale Querschnittsaufgabe und die landschaftliche Gestaltung 
muss auch zukünftig ein zentrales Anliegen der Tourismusstadt Wörlitz sein.

Schutz vor Auswirkungen des Klimawandels

–– Vermeidung von Überwärmungen durch Maßnahmen an den 
Gebäuden und im Außenraum

–– Erhaltung und Erweiterung der öffentlichen und privaten Grün-
räume

–– Verbesserung des Hochwasserschutzes

–– Anpassung und Ausbau des Regenwassermanagements

Diese Zielstellungen bleiben vor dem Hintergrund des voranschreitenden 
Klimawandels weiter aktuell. Sie sind eine langfristige Querschnittsaufgabe 
der Kommune und privater Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer 
(»Kap. 5). Eine besondere Bedeutung und Priorität kommt dem Paradig-
menwechsel hin zu einem integrierten Wassermanagement und dem 
Schwammstadtprinzip zu.
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Effizienzverbesserung der technischen Infrastruktur

–– Einsatz effizienterer Wärmeerzeugungsanlagen

–– Anwendung neuer Strategien für kleinere, dezentrale Versor-
gungssysteme

Das Ziel, durch die Erneuerung technischer Anlagen und dezentrale 
Versorgungslösungen den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren, 
ist weiterhin aktuell. Dies ist eine Aufgabe von Kommune (im Sinne 
der kommunalen Wärmeplanung) und privaten Eigentümerinnen und 
Eigentümern gleichermaßen. Die Umsetzung dezentraler, quartiers-
bezogener Lösungen ist dabei eine wichtige Schlüsselmaßnahme.
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12.
Fortschreibung und Aktualisierung der 
Maßnahmen im Fördergebiet

MW 01:	 Leerstandsmobilisierung 
ortsbildprägender Gebäude

Die Sicherung, Sanierung und Reaktivierung leerstehender oder 
mindergenutzter Gebäude in städtebaulich bedeutenden Lagen sind 
wichtige Maßnahmen zur Erreichung der Sanierungsziele und letztlich 
ein Gradmesser für den Gesamterfolg der Fördermaßnahme. Dabei 
sind die Fördermittel sowohl für investitionsvorbereitende Maßnahmen 
wie eine gezielte Konzeptentwicklung, die Aktivierung der Eigentümer 
oder die Begleitung und Moderation eines Eigentumsübergang 
einzusetzen. Ein weiterer wichtiger und entscheidender Baustein 
dieser Maßnahme ist die Unterstützung und Förderung von baulichen 
Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. In diesem Vorschlag gehen die 
Maßnahmenvorschläge aus dem Handlungsschwerpunkt „Erhaltung der 
städtebaulichen Eigenart und Steigerung der Lebensqualität“ des ISEKs 
Wörlitz 2014 auf. 

Für die Großimmobilien „Domäne“ (Erdmannsdorffstraße 204B und 
204D-F) und „Gelbes Haus“ (Kirchgasse 98A-D) zeichnen sich inzwischen 
Entwicklungsoptionen durch die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ab. Hingegen 
sind die Großimmobilien „Brauerei“ (Erdmannsdorffstraße 61 und 212) und 
„Gasthaus Weintraube“ (Erdmannsdorffstraße 14-16) sowie die Objekte 
Bahnhofstraße 13, Erdmannsdorffstraße 58, Erdmannsdorffstraße 195 und 
Markt 91 zu entwickeln. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Konzepte 
zur Stärkung von Tourismus und des Wohnens im Alter wären bei der 
Reaktivierung der Gebäude zu verfolgen.

Klimarelevanz: 	 mittel

Klimaanpassung:	 Bei Konzepten und Sanierungsmaßnahmen sollen Maß-
nahmen der Klimaanpassung mit einfließen (Flächen-
entsiegelung, begrünte Innenhöfe und der Schwamm-
stadtansatz)

Klimaschutz:	 Einsparung durch Reaktivierung grauer Energie, Senkung des 
Gebäudeenergieverbrauchs durch technische Maßnahmen, 
Nutzung nachhaltiger Baustoffe und erneuerbarer Energien
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MW 02:	 Rückbau und Begrünung der Brache 
ehemaliges Holzwerk

Die Brache des ehemaligen Holzwerks ist eine mindergenutzte bauliche 
Anlage, die aus denkmalschutzrechtlicher Perspektive nicht reaktiviert 
werden soll und aus städtebaulicher Perspektive in diesem Zustand 
einen Missstand darstellt. Das Ziel ist der Rückbau und die Begrünung 
der Industriebrache. Dafür ist eine geeignete Eigentümerkonstellation 
anzustreben, gegebenenfalls durch die Nutzung eines Vorkaufsrechtes. 
Zudem ist die Aufnahme in das Erhaltungssatzungsgebiet und die 
Finanzierung der Ordnungsmaßnahme anzustreben. Die Maßnahme ist 
eine Konkretisierung des Zieles „Zurückführung von Randflächen nach 
Gebäudeabbrüchen in Ackerflächen“ aus dem ISEK Wörlitz 2014.

Klimarelevanz: 	 hoch

Klimaanpassung:	 Flächenentsiegelung und Schaffung von Versickerungsfläche.

Klimaschutz:	 Schaffung von CO2-Senken durch den Aufbau von Naturraum 
inkl. geeigneter Grünbepflanzung

MW 03:	 Freiraumgestaltung
Die weitere Aufwertung des Freiraums bleibt eine Aufgabe. Dabei 
geht es eher um ergänzende Maßnahmen, da die Umgestaltung der 
öffentlichen Räume weitgehend abgeschlossen ist. Zu prüfen wären 
Freiraumgestaltungskonzepte für den Großparkplatz an der Seespitze, 
den Parkplatz am Eichenkranz oder für die Gärten zwischen Neue Reihe 
und Erdmannsdorffstraße. Die bereits begonnene Maßnahme der 
Baumpflanzungen in der Angergasse soll im Sinne der Klimaanpassung und 
des Denkmalschutzes fortgeführt werden. Weitere Friraummaßnahmen ist 
die Gestaltung des Bereiches an der Ecke Erdmannsdorffstraße/Alter Wall, 
Die Platzgestaltung an der Kreuzung Erdmanndorffstraße/Neue Reihe 
sowie die Freifläche inkl. Überdachung am Bahnhof. Die Aufzählung ist 
nicht abschließend. Alle Maßnahmen der Freiraumaufwertung sollen 
aber den Ansrpüchen der Klimaanpassung genügen und barrierefreie 
Räume schaffen (»MW 10).

Klimarelevanz: 	 mittel

Klimaanpassung:	 Schaffung attraktiver Freiflächen mit Verschattung durch 
Bäume, Trinkwasserspender und möglichst wenig versiegelter 
Fläche

Klimaschutz:	 gering, ggf. Bindung von CO2 durch starke Begrünung 
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MW 04:	 Planung und Umsetzung eines 
„Spielplatzes der Aufklärung“

Für Wörlitz ist bereits seit vielen Jahren ein neuer Spielplatz unter dem 
Titel „Spielplatz der Aufklärung“ in Planung. Lage, Ausstattung und 
Ausgestaltung der Thematik sind zunächst weiter ggf. mit einem 
Beteiligungsprozess von Kindern und Jugendlichen zu konkretisieren 
(„Maßnahme G4: Jugendgerechte Ortsentwicklung aktiv leben“).15

Klimarelevanz: 	 mittel

Klimaanpassung:	 Schaffung attraktiver Freiflächen mit Verschattung durch 
Bäume oder bauliche Anlagen, Trinkwasserspender und 
möglichst wenig versiegelter Fläche

Klimaschutz:	 Nutzung klimaneutraler Baustoffe

MW 05:	 Sanierung städtischer Objekte
Die Gebäudehülle der Schulsporthalle bedarf einer Sanierung, vor-
rangig aufgrund von Feuchtigkeitsschäden. Dafür müssen geeignete 
Maßnahmen unter kosteneffektiven und denkmalschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten gefunden werden. Im Zuge einer Fassadensanierung 
und der Mauerwerkstrockenlegung sind Synergieeffekte zur weiteren 
energetischen Ertüchtigung des Bauwerks zu prüfen. Energetische 
Sanierungsmaßnahmen sollen auch an anderen städtischen Objekten 
durchgeführt werden, darunter das Wörlitzer Rathaus (Erdmannsdorff-
straße 87), die Heizungserneuerung im Sportlerheim sowie die energetische 
Hüllensanierung des Kommunalwirtschaftsgebäudes (Förstergasse 26). 
Der Erhalt und die Sanierung der städtischen Liegenschaften tragen zur 
Daseinsvorsorge durch den Erhalt attraktiver Angebote am Wohnstandort 
bei.

Klimarelevanz: 	 mittel

Klimaanpassung:	 Ggf. prüfen von Verschattungsmöglichkeiten

Klimaschutz:	 Reduzierung CO2-Ausstoß durch energetische Ertüchtigung

MW 06:	 Verfügungsfonds Klimawandel
Neueinrichtung eines „Verfügungsfonds Klimawandel“ zur Förderung und 
Unterstützung von Maßnahmen im privaten Bereich vor dem Hintergrund von 
notwendigen Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. 
Der Fonds bietet mit einem festen jährlichen Budget die Möglichkeit, 
zügig und im direkten Dialog mit der Stadtverwaltung Maßnahmen im 
privaten Bereich durchzuführen. Denkbar wären neben Begrünungs- 
und Entsiegelungsmaßnahmen auch verschiedenste Maßnahmen 

15 
Integriertes gemeindliches 

Entwicklungskonzept 
(2023), S. 136
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der energetischen Gebäudesanierung. Die Vergaberichtlinie, deren 
Schwerpunktsetzungen und die Besetzung des Begleitgremiums 
(Vergabegremium) wären durch den Stadtrat in Abstimmung mit dem 
Land Sachsen-Anhalt zu beschließen. 

Klimarelevanz: 	 hoch

Klimaanpassung:	 Reduzierung der Versiegelung, Begrünung der Hofbereiche 
und Neupflanzung von Bäumen und Wandbegrünungen

Klimaschutz:	 Reduzierung von Treibhausgasemmissionen durch Gebäude-
sanierungen und den Einsatz von erneuerbaren Energien

MW 07:	 Energie- und Sanierungsmanagement
Das Planungsteam schlägt die Einrichtung eines Energie- und 
Sanierungsmanagements vor. 

Die Aufgabenbereiche wären die 

–– spezielle Bearbeitung der identifizierten und priorisierten 
städtebaulichen Missstände (große Gebäudestrukturen) durch 
Kontaktaufnahme mit Eigentümern, gemeinsame Konzept-
entwicklung und Beratung zu Sanierungsmöglichkeiten

–– Beratung und Unterstützung von Begrünung und Bepflanzung im 
privaten Bereich

–– Unterstützung der Energiewende im Bestand durch Beratung der 
Eigentümer, ggfls. auch hinsichtlich eines Quartierskonzeptes

–– Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Energie und Sanierung

Eine Überschneidung oder zumindest enge Zusammenarbeit mit einem 
Klimaschutzmanagement wäre wünschenswert.

Klimarelevanz: 	 mittel

Klimaanpassung:	 Klimaanpassung an und im Umfeld der Objekte inkl. 
Organisation von grundstücksübergreifenden Lösungen

Klimaschutz:	 Durch Beratung zur Umsetzung für Dämmmaßnahmen und 
Erneuerung der technischen Anlagen

MW 08:	 Modellquartier gemeinsame 
Energieversorgung 

Diese Maßnahme ist eine Fortführung des Maßnahmevorschlags 
„Anwendung neuer Strategien für kleinere, dezentrale Versorgungssysteme“ 
aus dem ISEK Wörlitz 2014. Im Karree „Wörlitzer Hof“ und „Gelbes Haus“ 
könnte eine energetische Quartierslösung im Zuge der Sanierung des 
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Gelben Hauses umgesetzt werden. Eine Begleitung des Modellquartiers 
durch das Energie- und Sanierungsmanagement wäre sehr sinnvoll.

Klimarelevanz: 	 hoch

Klimaanpassung:	 Neugestaltung der Quartiere nach den Prinzipien der 
Klimaanpassung

Klimaschutz:	 Schaffung eines effizienten und möglichst klimaneutralen 
Nahwärmenetzes mit Vorbildfunktion für andere Quartiere

MW 09:	 Anpassung des Wassermanagements
Die Wasserspeicherung in der Stadt im Sinnen des Schwammstadt-
ansatzes stellt einen Paradigmenwechsel im Wassermanagement dar. 
Die aktuelle Entwässerung im Trennsystem zur Ableitung in den Vorfluter 
muss dahingehend überprüft und angepasst werden. Bestehende 
Hochwasserschutzanlagen sind zu pflegen und in das Wassermanagement 
miteinzubeziehen. Eine Integration in ein gesamtstätisches Wasser-
managementkonzept16 soll erfolgen. Die Maßnahme ist eine Fortführung 
der Maßnahme „Anpassung und Ausbau des Regenwassermanage-
ments“ aus dem ISEK Wörlitz 2014.

Klimarelevanz: 	 hoch

Klimaanpassung:	 Versickerungsflächen und Wasserspeicherung zur 
Abschwächung der Folgen von Starkregen und Trocken-
perioden. Anpassung und Pflege der Deichanlagen an 
bestehende Bedrohungen durch Hochwasser.

Klimaschutz:	 –

MW 10:	 Verbesserung der Barrierefreiheit im 
Erhaltungssatzungsgebiet 

Durch kleinteilige Maßnahmen soll im Erhaltungssatzungsgebiet 
die Barrierefreiheit erhöht werden, da insbesondere in den 
denkmalschutzgerechten Straßengestaltungen mit Kopfsteinpflaster 
diese nicht gewährleitet ist. Hierzu sollen Lösungen gefunden werden, 
die die Belange des Denkmalschutzes mit denen der Barrierefreiheit in 
Übereinklang bringen. Dabei sollten Wegebeziehungen zum Park, zu 
Angeboten des ÖPNVs, zu öffentlichen Einrichtungen und Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge priorisiert werden.

Klimarelevanz: 	 niedrig

Klimaanpassung:	 Synergien bei der barrierefreien Umgestaltung im Sinne der 
Klimaanpassung sollten genutzt werden

Klimaschutz:	 –

16 
Integriertes gemeindliches 

Entwicklungskonzept  
Oranienbaum-Wörlitz 

(2023), S. 134
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MW 11:	 Touristisches Leitsystem und 
Besucherlenkung

Der Vorschlag eines touristischen Leitsystems zur Besucherlenkung soll 
eingebunden in ein Gesamtkonzept des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches 
(B6: Schaffung eines touristischen Leitsystems in allen Ortsteilen)17 
umgesetzt werden. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die 
Lenkung des Parksuchverkehrs der Touristen, den Fahrradtourismus und 
die touristische Infrastruktur (Übernachtungsmöglichkeiten, touristische 
Fahrradabstellanlagen mit Gepäckaufbewahrung etc.) gelegt werden. 
Die Maßnahme ist eine Fortsetzung von „Ausbau des Verkehrs- und 
Parkraumleitsystems“ aus dem ISEK Wörlitz 2014.

Klimarelevanz: 	 mittel

Klimaanpassung:	 klimaangepasste Gestaltung der Stellplatzanlagen

Klimaschutz:	 Durch Verkehrslenkung Minderung des CO2-Ausstoßes des 
Kraftfahrzeugverkehrs, Umstieg auf Fahrrad oder ÖPNV bei 
Touristen reduziert die Treibhausgasemmissionen. 

MW 12:	 Förderung der umweltverträglichen 
Mobilität

Die Maßnahmen sind eng mit den Konzeptionen aus dem IGEK, 
welche einen größeren Planungsraum umfassen, abzustimmen. Ziel 
ist es, die allgemeinen Rahmenbedingungen für den ÖPNV inkl. der 
Infrastruktur wie Warteflächen, barrierefreie Haltestellen zu stärken und 
die Radinfrastruktur (gekennzeichnete Radwege, Ladestationen für 
E-Bikes, Fahrradabstellanlagen) auszubauen. Insbesondere gilt es dabei 
auch geeignete touristische Radinfrastruktur zu etablieren (Abstellanlage 
mit Gepäckaufbewahrung, wie sie momentan in der Förstergasse 
26 im Innenhof angeboten wird). Wörlitz stellt mit der Schnittstelle 
zum Elberadweg einen Übergang zwischen touristischem und nicht-
touristischem Radverkehr dar. Dies muss in der Wegeführung deutlich 
werden.

Klimarelevanz: 	 hoch

Klimaanpassung:	 Synergien bei Bau von Radwegen, Fahrradinfrastruktur, 
Haltestellen u.ä. beachten (bspw. durch Baumpflanzungen 
oder Begrünung).

Klimaschutz:	 Reduktion von Treibhausgasemissionen durch Förderung der 

Mobilitätswende

17 
Ebd. S. 129
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13.
Empfehlungen zur Modifizierung der 
Grenzen des Fördergebietes

Das ehemalige Holzwerkgelände in Wörlitz ist bereits seit vielen Jahren 
ein städtebaulicher Missstand. Aus Perspektive des Denkmalschutzes 
steht die Bebauung sowohl durch Gebäudestruktur wie auch Lage der 
historischen Struktur der freien Landschaft entgegen. Der Denkmal-
rrahmenplan regt an, diese bauliche Struktur nicht zu verfestigen, sondern 
abzubrechen. Ähnliches gilt für den Bereich unmittelbar östlich der 
Domäne. Durch eine Erweiterung des Geltungsbereiches der 
Erhaltungssatzung könnten das historische Landschaftsbild wiederher-
gestellt und die bestehenden städtebaulichen Missstände beseitigt 
werden. Diese Zielstellung findet man auch in der Begründung zur 
Erhaltungssatzung: hier werden „Freiflächen, erhaltenswerte Blick-
beziehungen, bedeutende Bepflanzungen“18 und deren Korrespondenz 
mit den städtebaulichen Strukturen, etwa am östlichen Stadteingang, als 
Ziel der Erhaltungssatzung benannt.

Gebietserweiterung 
Erhaltungssatzung

18 
Begründung zur 

Erhaltungssatzung  der 
Stadt Wörlitz

Erhaltungssatzungsgebiet

"Historischer Stadtkern" Wörlitz

bisheriger Geltungsbereich

Vorschlag Gebietserweiterung

Abb. 26:	 Aktueller Geltungsbereich Erhaltungssatzung Wörlitz mit Erweiterungsoption
Quelle:	 Eigene Bearbeitung (Kartengrundlage: ALKIS_WFS_OpenData © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2023)
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Der Vorschlag der Gebietserweiterung wurde am „Runden Tisch 
Denkmalpflege“ vorgestellt und einhellig von der Kulturstiftung Dessau-
Wörlitz, dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und dem 
zuständigen Referat der Staatskanzlei begrüßt.

Die Gebietserweiterung würde helfen, die städtebaulichen Ziele zu 
erreichen und zugleich einen Beitrag zur Gestaltung des Weltkulturerbes 
leisten. Es wird empfohlen, die oben genannten Erhaltungsziele der 
Freiraumsituation im Zuge der Anpassung des Geltungsbereiches der 
Erhaltungssatzuung zu ergänzen. Durch die Flächenentsiegelung und 
Begrünung leistet die Maßnahme darüber hinaus einen Beitrag zur 
Klimaanpassung und zum Umweltschutz. Da die Gebietserweiterung 
nur etwa 30.000 m² Fläche betrifft, was 4% des bestehenden 
Erhaltungssatzungsbereichs von gut 660.000 m² Fläche entspricht,  
und keine Grundzüge des Erhaltungssatzungsgebietes verändert, 
wird empfohlen, die Erweiterung im Zuge der Bestätigung der ISEK-
Fortschreibung vom Stadtrat beschließen zu lassen.





Operationalisierung 
und Monitoring

Teil D
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14.
Vorschläge zur Modifizierung von 
bestehenden Beschlusslagen

Grundlage zur Umsetzung der Aktualisierung der ISEKs für die beiden 
Planungsgebiete ist der Beschluss dieser Fortschreibung mit der neuen 
Ausrichtung der Planungsziele und den Maßnahmenvorschlägen.

Darüber hinaus soll die Anpassung des Erhaltungssatzungsgebietes 
„Historischer Stadtkern Wörlitz“ mit den neuen, vorgeschlagenen 
Fördergebietsgrenzen beschlossen werden (»Kap. 13). Ziel ist die 
Erhaltung der besonderen städtebaulichen Struktur hinsichtlich des 
Denkmalrahmenplanes, d.h. der landschaftlichen Freiflächen in diesen 
Bereichen durch Ordnungsmaßnahmen.

Für das Erhaltungssatzungsgebiet „Historischer Stadtkern Oranienbaum 
mit Schloss“ soll die angepasste Erweiterung entlang der Dessauer 
Straße und der Eisenbahnstraße inkl. des Bahnhofsgebäudes ohne das 
ehemalige Holzwerkgelände ebenfalls beschlossen werden mit der 
Maßgabe des Erhalts der städtebaulichen Struktur in dem Bereich (»Kap. 8/ 

»Kap. 9).

Für das ehemalige Holzwerkgelände soll ein Stadtumbaugebiet 
nach §171b BauGB oder ein Sanierungsgebiet nach §142 BauGB neu 
ausgewiesen werden (»Kap. 9). Nach Möglichkeit soll eine Förderung in 
der Förderlinie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ erfolgen.

Bei zukünftigen Bebauungsplänen ist darauf zu achten, dass Klimaschutz- 
und Klimaanpassungsmaßnahmen (wie bspw. Quartierslösungen, 
Schwammstadtansatz oder Begrünung und Entsiegelung) bereits 
verankert und damit bindend sind.

Die Aktualisierung der beiden ISEKs hat große Überschneidungen 
mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept aufgezeigt. Vor diesem 
Hintergrund soll das Konzept finalisiert und abschließend beschlossen 
werden, um darauf aufbauend Förderung für Maßnahmen im Bereich 
Klimaschutz und Klimaanpassung, vor allem zur Schaffung eines 
Klimaschutzmanagements, zu erhalten.
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15.
Maßnahmen für das Monitoring  
und die Erfolgskontrolle
Die Umsetzung der beiden 2014 beschlossenen ISEKs für die Fördergebiete 
in Oranienbaum und in Wörlitz ging in den letzten Jahren erfolgreich 
voran. Dennoch zeigte die Fortschreibung selbst, dass eine besser 
sortierte Datenlage und eine konstante Fortschreibung die Bewertung der 
Entwicklung und auch die Sichtbarmachung von Erfolgen vereinfachen 
würden. Darum sind Monitoring und Erfolgskontrolle wichtige Instrumente 
für die interne strategische Planung wie auch für die öffentliche 
Kommunikation, um die Bewohnerinnen und Bewohner im Fördergebiet 
auf dem Weg mitzunehmen und sie als Partner in die Prozesse einzubinden. 
Das ISEK Oranienbaum 2014 hat dazu bereits einige wichtige Aussagen 
getroffen, die in Zukunft aber auf beide Fördergebiete angewendet 
werden könnten. 

Evaluation und Monitoring
Das ISEK Oranienbaum 2014 schlug vor, neben dem regelmäßigen 
Monitoring für den Fördermittelgeber auch ausgewählte Kennzahlen 
jährlich zu erfassen und in das parallel vorgeschlagene Monitoring für 
die Gesamtstadt einfließen zu lassen. Kriterien wären die Entwicklung und 
die Struktur der Einwohner, die Wanderungsbewegung und die natürliche 
Bevölkerungsbewegung sowie Veränderungen beim Wohnungsleerstand, 
die Bautätigkeit und die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in den 
beiden Erhaltungssatzungsgebieten.

Zur internen Steuerung könnte das Format der Lenkungsrunde mit 
Bürgermeister, Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern und dem 
Bauamt fortgesetzt werden. Hier könnte einmal pro Jahr das fortlaufende 
Monitoring vorgestellt und beraten werden. In der Lenkungsrunde könnte 
auch eine Abstimmung über die Prioritätenliste für neue Förderanträge 
erfolgen. 

Kommunikation und Aktivierung zu Stadterneuerung,  
Klimaschutz und Klimaanpassung
Neben den allgemeinen Themen der beiden Erhaltungssatzungsgebiete 
sollten die Themen Klimaanpassung und Klimaschutz eine höhere Priorität 
erhalten. Denkbar wären etwa regelmäßige Informationsveranstaltungen 
zum Thema „Denkmalpflege und Klima“, z.B. in Zusammenarbeit mit 
dem neu einzurichtenden „Kümmerer“ für die Denkmalbelange im 
Weltkulturerbe. Unterstützt werden sollte auch die Zusammenarbeit mit 
den Schulen. Die Kombination mit Beratungsangeboten für Eigentümer, 
beispielsweise durch das Energie- und Sanierungsmanagement, kann 
so die Sichtbarkeit von umgesetzten Maßnahmen verbessern und die 
Motivation zur Nachahmung verbessern. 

Bürgerbeteiligung

Datenfortschreibung

Lenkungsrunde
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